
 

 

Nr. 587 / 28. Januar 2022 

Politische Gemeinde 

Aus den Verhandlungen des 
Gemeinderates 

Bauwesen 
Der verwaltungsrechtliche Vertrag (Schutzvertrag) 
gemäss § 205 lit. d PBG vom 9./18. Januar 2022 
zwischen Johannes und Claudia Uhlmann und 
der Gemeinde Marthalen betreffend Unterschutz-
stellung des ehemaligen Mehrzweckbauernhau-
ses "Zur Sommerau" Vers.-Nr. 21, Kat.-Nr. 3540, 
Oberdorf 19, Marthalen, wird genehmigt. 
 

Das Ingenieurbüro H. Zollinger, Dinhard, Kontroll-
organ für den baulichen Zivilschutz in der  
Gemeinde Marthalen, stellt per 30. Juni 2022 die 
Geschäftstätigkeit ein. Der Gemeinderat bestimmt 
als neues Kontrollorgan ab 1. Juli 2022 die Bona 
Fischer Bauingenieure AG, Winterthur. 

 
Tiefbau 
Das von der Ingesa AG, Seuzach, erstellte Bau-
projekt für die Sanierung der Stationsstrass, 
Strassen- und Werksanierung, wird genehmigt. 
Die Kosten von Fr. 984'000.-- sind im Budget 
2022 enthalten. Es handelt sich um gebundene 
Ausgaben. Im Rahmen der Sanierung der Stati-
onsstrass wird die Verbindungsleitung des Wär-
meverbundes der Stutz AG Baggerunternehmung 
mit dem Wärmeverbund der Politischen Gemein-
de erstellt. An der Urnenabstimmung vom  
26. November 2021 wurde dem Kredit für den 
Anschluss und die Abtretung des Fernwärmever-
bundes der Politischen Gemeinde an den privaten 
Fernwärmeverbund Stutz AG Baggerunterneh-
mung zugestimmt. 

Für die Abbruch-, Planie- und Belagsarbeiten am 
Chürbleweg, nach Grabarbeiten für die Wasser-
versorgung und das Elektrizitätswerk, wird ein 
Kredit von Fr. 10'614.60 (inkl. MwSt.) bewilligt. 

 
Verkehr 
Für die Beratung in Verkehrsfragen wird ein Kre-
dit von Fr. 5'500.-- (inkl. MwSt.) bewilligt. Die Auf-
tragsvergabe erfolgt an die Suter-von Känel-Wild 
AG, Zürich. 

 
Wasserversorgung 
Der Beschluss vom 27. August 1979 über die 
Festsetzung der Schutzzonen bei der Grundwas-
serfassung Brunnenrain, Ellikon am Rhein, wird 
aufgehoben. Für die Grundwasserfassung Brun-
nenrain werden das Schutzzonenreglement und 
der Schutzzonenplan Stand 10. Januar 2022 fest-
gesetzt. Nach erfolgter Genehmigung durch das 
AWEL werden die Akten öffentlich aufgelegt. 

Einwohnerstatistik  
per 31. Dezember 2021 

  
Total Einwohner: 1927 (im Vorjahr 1929) 

davon Ausländer: 233 (im Vorjahr 229) 

oder in Prozenten: 12.09 (im Vorjahr 11.87) 

 

Reformierte: 1059 (oder 54.96 %) 

Röm.-Katholische: 230 (oder 11.93 %) 

Andere /   
Konfessionslose: 638 (oder 33.11%) 



 

 

Zivilstandsnachrichten 

 

Geburten 
 

Frauenfeld TG, 17. Dezember 2021 
Wipf Amira, von Marthalen ZH, Tochter der Wipf 
geb. Meier Michèle und des Wipf Reto, beide 
wohnhaft in Marthalen 
 

*** 
 

Schaffhausen SH, 20. Dezember 2021 
Pletscher Lia, von Schleitheim SH, Tochter der 
Pletscher geb. Rhyn Tabea Rahel und des Plet-
scher Jonas, beide wohnhaft in Marthalen 
 

*** 
 

Marthalen ZH, 23. Dezember 2021 
Frei Finn, von Neckertal SG, Sohn der  
Westermann Irina  Laura und des Frei Andreas, 
beide wohnhaft in Marthalen 
 

*** 
 
Schaffhausen SH, 23. Dezember 2021 
Weber Malea, von Spreitenbach AG, Tochter der 
Weber geb. Surber Stefanie und des Weber 
Kevin, beide wohnhaft in Marthalen 

Gratulationen 

Gottfried Keller feiert am 3. Februar seinen  
80. Geburtstag. 
Wir wünschen dem Jubilar alles Gute im neuen 
Lebensjahr. 

Der Gemeinderat 

Forstrevier Niderholz 
 

Brennholz aus dem Niderholz 
 

Holzpreise ab 2021 für Lagerholz trocken ab 
Holzschopf (exkl. MwSt.) 
    
 Buchenholz Laub- &    
  Nadelholz 
 

 per Ster per Ster  
 

ganze Spälten 1 m 105.-- 195.-- 

1 x gefräst 50 cm 135.-- 125.-- 
2 x gefräst 33 cm 145.-- 135.-- 
3 x gefräst 25 cm 155.-- 145.-- 
 

 

Transport:  vors Haus gekippt 
  (Marthalen/Rheinau) 
 

  1 - 2 Ster    Fr. 160.-- 
  3 - 4 Ster Fr. 100.-- 
 

Gerne nehmen wir Ihr Bestellung entgegen: 
Tel. 052 319 25 71 

 
Haben Sie gewusst? 
 
 

Wann reicht eine Baubewilligung im Anzeige-
verfahren aus?  

 

Anzeigeverfahren:  

Untergeordnete Bauvorhaben können, sofern kei-
ne Interessen von Dritten berührt werden, im An-
zeigeverfahren abgewickelt werden. Hauptsächlich 
handelt es sich dabei um: 

 Vordächer, Balkone  

 Dachflächenfenster und Dachaufbauten, ausge-

nommen in der Kernzone 

 Veränderung einzelner Fassadenöffnungen 

 Verschieben oder Einziehen innerer Trennwände 

 Gartenhäuser und Schöpfe bis 10 m2 Grundflä-

che 

 Mauern und geschlossene Einfriedigungen von 

max. 1,5 m Höhe ab gewachsenem Boden 
 

Ordentliches Verfahren:  
Für alle anderen Bauvorhaben ist das ordentliche 
Verfahren durchzuführen. Das heisst insbesonde-
re, dass das Bauvorhaben 20 Tage öffentlich auf-
gelegt wird. Während dieser Zeit muss das geplan-
te Bauvorhaben auf dem Baugrundstück ausge-
steckt werden.  

 

Aus der «Wegleitung für das Bauen» der Gemein-
de Marthalen 
 

 

Aus dem Gemeindehaus Hirschen 
Barbara Griesser Hohl,  
Ressortvorsteherin Hochbau Elektroschrottsammlung 

 

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 
Es ist uns wichtig, dass die elektronischen Geräte 
fachgerecht entsorgt werden. Sie haben die Mög-
lichkeit, diese Artikel bei einer Verkaufsstelle wie-
der zurückzugeben. Zusätzlich bieten wir Ihnen 
die Möglichkeit, Ihre elektronischen Geräte ein-
mal im Jahr bei uns zu entsorgen. 
 
Dieser Elektroschrott-Sammeltag wird NEU 
am Samstagmorgen 29.01.2022 von 9.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr in unserer Sammelstelle A4  
gemeinsam mit den Gemeinden Benken und 
Trüllikon stattfinden und wird einmal jährlich 
angeboten. 
 
Der normale Betrieb der Sammelstelle bleibt 
auch an diesem Sammeltag bestehen. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unse-
rem Abfallmerkblatt. 
 
Gemeinderat Marthalen 



 

 

Sonderabfallmobil 
 

Das Sonderabfallmobil macht Halt in Marthalen: 
 

 
Mittwoch, 02. Februar 2022  

von 08:30 - 12:00 Uhr  
auf dem Rössliparkplatz 

 
 

Sonderabfall aus Haushalten bis maximal 20 Ki-
logramm pro Einwohner und Jahr werden Ihnen 
bei den Sammelaktionen in Ihrer Gemeinde kos-
tenlos abgenommen. 

Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren, 

Freitag 4. Februar 2022, um 11:30 Uhr, 
Restaurant Stube 

 

Eine Anmeldung ist erwünscht. Vielen Dank. 

Steuererklärungsverfahren 2022 
 

Alle Steuerpflichtigen werden zur Abgabe einer 
Steuererklärung 2021 für die Staats- und Ge-
meindesteuern und für die direkte Bundessteuer 
aufgefordert.  
 

Das Gemeindesteueramt hat die Formulare den 
Personen, deren Steuerpflicht bekannt ist, bereits 
zugestellt. Wer kein Formular erhalten hat, muss 
von sich aus ein solches beim Steueramt der 
Wohngemeinde verlangen. 
 

Fristverlängerung 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Steuerer-
klärung fristgerecht einzureichen, können Sie vor 
Ablauf der Frist beim Gemeindesteueramt ein 
Gesuch um Fristverlängerung stellen. Dies kann 
bequem über den Online-Schalter auf unserer 
Homepage www.marthalen.ch erledigt werden. 
 

Ihr Gemeindesteueramt 

Wasserversorgung Marthalen 

Trinkwasserqualität 
 

Versorgte Einwohner 
1927 (Stand 31.12.2021) 
 

Hygienische Beurteilung 
Die mikrobiologischen Proben lagen, so weit un-
tersucht, innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. 
Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei. 
 

Chemische Beurteilung 
Gesamthärte: in Marthalen ca. 23 ° fh (mittelhart), in 
Ellikon am Rhein ca. 18 ° fh (mittelhart). 
Beachten Sie bitte die entsprechende Wasch-
mitteldosierung. 

Nitrat: Der Nitratgehalt des Trinkwassers liegt klar 
unterhalb des Grenzwertes von 40 mg Nitrat pro 
Liter. 

Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforde-
rungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung. 
 
Herkunft des Wassers 
Ein Teil des Trinkwassers wird von der gemein-
samen Quellwasserversorgung Marthalen - Benken 
bezogen. Weiter wird das Trinkwasser von der 

 Diese 
bezieht das Trinkwasser von den Grundwasser-
pumpwerken Innergründen (Flurlingen), Seewerben 
(Rheinau), aus dem Rheingrundwasserstrom sowie 
von den Quellwasserfassungen Kressen / Pfaffen-
holz / Haselwies (Laufen-Uhwiesen). Das Grund- 
und Quellwasser wird von der Gruppenwasser-
versorgung Kohlfirst gemischt. Das Trinkwasser für 
Ellikon am Rhein wird von der Gruppen-
wasserversorgung Thurtal-Andelfingen bezogen. 
 

Weitere Auskünfte 
Wasseraufseher Thomas Friedrich, Feldstrass 4, 
8464 Ellikon am Rhein, 052 319 24 62 oder  
078 852 16 04 

Der Gemeinderat Marthalen hat am 18. Januar 
2022 den verwaltungsrechtlichen Vertrag 
(Schutzvertrag) gemäss § 205 lit. d PBG zwi-
schen Johannes und Claudia Uhlmann, Oberdorf 
19, 8460 Marthalen, und der Politischen Gemein-
de Marthalen betreffend Unterschutzstellung des 
ehemaligen Mehrzweckbauernhauses "Zur Som-
merau", Vers.-Nr. 21, Kat.-Nr. 3540, Oberdorf 19, 
8460 Marthalen, genehmigt.  
 
 

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen 
beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, 8090 
Zürich, schriftlich Rekurs erhoben werden. Der 
Fristenlauf beginnt für die Eigentümer mit der Zu-
stellung; für Dritte mit der Publikation. Die in drei-
facher Ausführung einzureichende Rekursschrift 
muss einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten. Der angefochtene Beschluss und die an-
gerufenen Beweismittel sind genau zu bezeich-
nen und soweit möglich beizulegen. Materielle 
und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind 
kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren 
unterliegende Partei zu tragen.  
 
 

Der Beschluss und der verwaltungsrechtliche 
Vertrag können während der Rekursfrist bei der 
Gemeindeverwaltung Marthalen, Underdorf 2, 
8460 Marthalen, eingesehen werden. 
 
 

Gemeinderat Marthalen  

Schutzanordnung/Schutzvertrag 
nach § 205 lit. d Planungs- und  
Baugesetz (PBG); Genehmigung 
verwaltungsrechtlicher Vertrag  

http://www.marthalen.ch


 

 

Sirenentest am Mittwoch, 02. Februar 2022 
 

Sirenen können Leben retten. Vorausgesetzt, sie funktionieren richtig und die Bevölkerung weiss, was 
zu tun ist. Am Mittwoch, 02. Februar 2022 findet deshalb in der ganzen Schweiz der jährliche Sirenentest 
statt.  
 

Katastrophen können sich jederzeit und ohne Vorwarnung ereignen – auch in der Schweiz. Im Ereignisfall ist es 

entscheidend, dass die zuständigen Behörden, die Führungs- und Einsatzorganisationen des Bevölkerungs-
schutzes und auch die betroffene Bevölkerung möglichst rasch und richtig handeln. 
Zu diesem Zweck verfügt die Schweiz über ein dichtes Netz von rund 5‘000 stationären sowie rund 2‘200 mobi-

len Sirenen, (Kanton Zürich rund 470 stationäre, sowie 200 mobile Sirenen) mit denen die Alarmierung der Be-
völkerung sichergestellt ist. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS sorgt in Zusammenarbeit mit den 
Kantonen, Gemeinden und Stauanlagenbetreibern dafür, dass die Alarmierungssysteme auf dem neusten tech-

nischen Stand sind und jederzeit betriebsbereit gehalten werden. 

 

Sirenentest: Allgemeiner Alarm und Wasseralarm 

Am 02. Februar 2022 wird deshalb in der ganzen Schweiz die Funktionsbereitschaft der Sirenen des Allgemei-
nen Alarms und des Wasseralarms getestet. Es sind keine Schutzmassnahmen zu ergreifen.  
Ausgelöst wird um 13.30 Uhr das Zeichen „Allgemeiner Alarm“: ein regelmässig auf- und absteigender Heulton 

von einer Minute Dauer. Wenn nötig darf der Sirenentest bis 14:00 Uhr weitergeführt werden.  
Ab 14:00 Uhr bis spätestens 16:00 Uhr wird in den Nahzonen unterhalb von Stauanlagen das Zeichen 
„Wasseralarm“ getestet welche im Kanton Zürich bei einer Zerstörung der Sihlsee-Talsperren die Bevölkerung in 

der Nahzone des Sihlsees alarmieren würden. 
Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je 10 Sekunden.  

 

Was gilt bei einem echten Sirenenalarm? 
Wenn das Zeichen "Allgemeiner Alarm" ausserhalb der angekündigten Sirenenkontrolle ertönt, bedeutet dies, 
dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. In diesem Fall ist die Bevölkerung aufgefordert Radio zu hö-

ren, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die Nachbarn zu informieren. 
Aufgrund des hohen Ausbaugrades des Alarmierungsnetzes im Kanton Zürich kann nahezu die gesamte Bevöl-
kerung mit fest installierten oder mobilen Sirenen alarmiert werden. 

Der „Wasseralarm“ bedeutet, dass eine unmittelbare Gefährdung unterhalb einer Stauanlage besteht. In diesem 
Fall ist die Bevölkerung aufgefordert, das gefährdete Gebiet sofort zu verlassen.  
 
Alertswiss und weitere Informationen über den Sirenentest  
 
Infos und Unterlagen sowie vorsorgliche Massnahmen zur Bewältigung bei Katastrophen und Notlagen unter 
www.alertswiss.ch sowie der Alertswiss-App. 
 

Aufgrund von Rückmeldungen aus der Bevölkerung werden die Alertswiss-Meldungen neu in der Stufe 
"Information" und nicht wie bei den letzten Sirenentests als "Alarm" publiziert. Es wird also beim Empfang der 
Meldung(en) zum Sirenentest kein Sirenenheulton auf den Mobiltelefonen ausgelöst. 
 

Infos, Unterlagen & TV- und Radio-Spots zum Thema Sirenentest unter   www.sirenenalarm.ch oder 

www.sirenentest.ch sowie Teletext auf Seite 680 der SRG-Sender.  
Die Bevölkerung wird um Verständnis gebeten. 

http://www.alertswiss
http://www.sirenenalarm.ch
http://www.sirenentest.ch


 

 

 

 

 
 

 

Wandergruppe Marthalen / Rheinau 
 

 

Leichte Halbtageswanderung 
Wir werden uns an die Schutzkonzepte halten 

 

 

Montag, 7. Februar 2022 
 

 

 

Wir wandern vom Uhwieser Turm 
zum Wildensbucher Turm 

 

 

Route von der Postauto Haltestelle Uh-
wiesen Rebhof steigen wir ge-
mütlich zum Uhwieser Hörnliturm 
auf, von dort wandern wir durch 
den Wald bis zum Wildensbu-
cher Turm 

Höhen ca. 160m rauf und runter 

Dauer ca. 2 Std.  

Ausrüstung evtl. Wanderstöcke 

Abfahrt 12.42 Uhr ab Rheinau 

 13.03 ab Bahnhof Marthalen, 
(Postauto Richtung  
Schaffhausen)  

Rückkehr ca. 16.30 Uhr (Marthalen) 

Billett bitte Uhwiesen retour lösen  
Fr. 6.20  

Versicherung ist Sache der Teilnehmer 

Auskunft Esther Mischler,  
Tel. 052 319 31 75 /  
079 725 89 35 

Beitrag Fr. 2.00 Abgabe an  
Pro Senectute 

Durchführung Die Wanderung findet bei jedem 
Wetter statt 

 

Es freuen sich auf viele Wanderlustige 

Pro Senectute Ortsvertretung 

 

 

Diese Wanderung ist vom Bundesamt für Sozialversi-
cherungen teilsubventioniert, weil er in besonderem 
Masse die Selbständigkeit und Autonomie von älteren 
Menschen fördert. 

Wir Jassen und Spielen wieder 
(immer am zweiten Donnerstag im Monat) 

 

Herzliche Einladung zum: 
 

Spiel- und Jassnachmittag  
 

Wann: Donnerstag, 10. Februar 2022 
  von 14.00 bis 17.00 Uhr 
 

Wo:  Restaurant Freihof, Marthalen 
 

Es erwartet sie ein fröhlicher Nachmittag mit vie-
len spielfreudigen Frauen und Männer. Sie kön-
nen Jassen lernen! Eile mit Weile, Elferspiel, 
Rummikub, UNO,  Trio und andere Spiele  
spielen! 
 
Sind Sie nicht mehr gut zu Fuss, holen wir Sie 
gerne zu Hause ab und fahren Sie ins  
Restaurant. 
 

Pro Senectute Ortsvertretung Marthalen 
Anna Spalinger 052 319 23 55 
 

Dieser Anlass ist vom Bundesamt für Sozialversi-
cherungen teilsubventioniert, weil er in besonde-
rem Masse die Selbständigkeit und Autonomie 
von älteren Menschen fördert. 



 

 



 

 

COVID-19 (Stand 18.01.2022)  

Die vom Bundesrat beschlossene Zertifikatspflicht 
für Personen ab 16 Jahren bedeutet für die 
Gottesdienste: 

 bis 50 Personen ohne Zertifikat, mit Maske, 
Abstand und Registrierung 

 wenn mehr als 50 Personen erwartet werden: 
mit 2G-Zertifikat (siehe Ausschreibungen) und 
Maskenpflicht 

 

Bitte beachten Sie unsere Internetseite für weitere 
Infos: www.kirche-wm.ch  
 

Gottesdienste 
Sa, 29. Jan. Abendgottesdienst  
17 Uhr (mit 2G-Zertifikat) 
Kirche Pfr. Ernst Friedauer 
Marthalen Sandro Pfister, Horn 
 Andreas Vogel, Orgel/Klavier 
 Kollekte: Tanne (Taubblinde) 
 Über die neue Wappenscheibe, 

deren Herstellung und weiteres zu 
deren Geschichte: Glasmalerin Aline 
Dold und Andreas Käthner 

 (Anschlussprogramm für geladene 
Mitarbeitende aus Marthalen) 

 

So, 30. Jan. Regionalgottesdienst zum 
9.30 Uhr Abschied von Pfr. Hannes  
Kirche Brüggemann-Hämmerling 
Ossingen (mit 2G-Zertifikat) 
 Pfr. Hannes Brüggemann-

Hämmerling 
Unti-Kinder mit Karin Schmid, 
Katechetin 

 Trachtenchor 
 Regula Dudás, Orgel 
 Koll.: Kirchliches Projekt für 

Arbeitslose 
9 Uhr Fahrdienst beim Dreispitz 
 (Bettina Nägeli, 078 619 31 67) 
 

So, 6. Febr. Regionaler «Rise up»-Sing- 
17 Uhr Gottesdienst in Truttikon 
Kirche (mit 2G-Zertifikat) 
Truttikon Mitwirkung: JuKis und 
 Monika Nägeli, Katechetin 
 Regula Dudás, Singleitung/Klavier 
 Pfrn. Anita Keller, Liturgie 
 Kollekte: Solinetz 
16.30 Uhr  Fahrdienst beim Dreispitz 
 (Bettina Nägeli, 078 619 31 67) 
 

So, 13. Febr. Musikalischer Gottesdienst mit  
9.30 Uhr Katharina Giger-Gasse 
Bergkirche  Gesang und E-Piano 
Rheinau Pfrn. Anita Keller, Liturgie 
 Kollekte: HEKS/Bfa 
9 Uhr  Fahrdienst beim Dreispitz 
 (Valentin Kramer, 079 422 06 31) 

Kinder und Jugend 

Kolibri für Gross und Chlii  
Sa, 12. Febr. 9.30 Uhr in der Kirche Marthalen 
 

Kinderhütedienst, im Treffpunkt 
Do, 3. + 17. Febr., 13.30 – 17.00 Uhr 
 

 

Weitere Termine – www.kirche-wm.ch 

Fr, 28. Jan. Auftanken, Kirche Truttikon 
19 Uhr «Beten, danken, singen» 
 (max. 50 Personen, ohne Zertifikat, 

Anmeldung empfohlen:  
 christian.moro@p2e.ch) 
 

Sa, 29. Jan. Taizé – Nacht der Lichter  
19.30 Uhr ref. Kirche Andelfingen 
 (2G-Zertifikat) 
 

Mi, 2. Febr.  Seniorennachmittag in Ossingen 
14 Uhr Aula der Primarschule Ossingen 
 Unterhaltsamer Streifzug durch die 

Kommunikation mit Urs Späti 
 (2G-Zertifikat) 
 

Mi, 16. Febr. Seniorennachmittag in Marthalen 
13.30 Uhr Mehrzweckhalle 
 Geschichten und Märchen  
 mit Sanzibar, alias Beat Alain 

Rajchman 
 (2G-Zertifikat) 
 

Neue Mesmerin in der Kirche Marthalen 
Beatrice Rapold hat die Nachfolge von Erich Hug 
angetreten und wird im Abendgottesdienst vom 
Samstag, 29. Januar 2022 begrüsst. Wir wünschen 
Beatrice Rapold viel Freude an ihrer neuen Aufgabe 
und heissen sie herzlich willkommen im Kreis der 
Mitarbeitenden der Kirchgemeinde Weinland Mitte. 
 

Wappenscheiben 
Die wieder aufgefundene und nachgebildete Wap-
penscheibe sowie die alte restaurierte konnten in der 
Zwischenzeit ins Fenster links neben der Kirchentüre 
eingesetzt werden. Im Gottesdienst vom 29. Januar 
2022 (Samstagabend!) wird die Glasmalerin vor Ort 
sein.  
An dieser Stelle sei allen Sponsorinnen und Sponso-
ren ganz herzlich gedankt! 

 

 

Kontakte – www.kirche-wm.ch  

Pfr. Ernst Friedauer, Marthalen 
ernst.friedauer@kirche-wm.ch, 052 301 40 01 

Ortskirchenkommission Marthalen, Christian Lüthi 
christian.luethi@8460.ch 

Sekretariat Kirche Weinland Mitte 
sekretariat@kirche-wm.ch, 052 319 12 73 

Ein Blick ins  

Chile-Fänschter 
Marthalen 
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Veranstaltungskalender 

Wann? Wer? Was? Bemerkung 

Sa. 29. Januar Gemeinde Marthalen Elektro-Sammeltag 09:00-12:00 Uhr, Sammelstelle A4 

Mi. 2. Februar  Gemeinde Marthalen Sonderabfallmobil 08:30-12:00 Uhr, Rössliparkplatz 

Fr. 4. Februar Frauenverein 
Mittagstisch für Seniorinnen 
und Senioren 

11:30 Uhr, Restaurant Stube 

Sa. 5. Februar FAOMA Barwageneröffnung 20:00 Uhr, Schopf Jürg Wegmann 

Mo. 7. Februar Pro Senectute Halbtageswanderung 13:03 Uhr,  Bahnhof Marthalen 

Do. 10. Februar Pro Senectute Spiel- und Jassnachmittag 
14:00 - 17:00 Uhr,  
Restaurant Freihof 


